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Mit diesem ausschließlichen Recht ist dem Staatsanwalt 
allein die Verantwortung übertragen, Handlungen, die nach 
seiner im Ergebnis der Ermittlungen getroffenen Beurteilung 
Strafgesetze verletzen, staatlich-gerichtlicher Prüfung und 
Entscheidung zuzuführen. Die gemäß § 188 StPO zu treffenden 
Entscheidungen, darunter die über die Eröffnung des Haupt-^ 
Verfahrens, fordern vom Gericht die Kenntnis der gesamten 
Strafakte. Diese Aufgabe wird erleichtert durch eine konzen
trierte, das Wesentliche erfassende und die Besonderheiten 
bezeichnende Anklageschrift.

Die Anklageschrift ist jedoch nicht als „Bericht des Staats
anwalts über die wesentlichen Ergebnisse der Ermittlungen 
an das Gericht“3 zu verstehen. Das würde der Eigenverant
wortung der einzelnen Strafrechtspflegeorgane und dem We
sen der Anklageschrift als Anklagevorwurf nicht entsprechen. 
Mit der Erhebung der Anklage und dem damit verbundenen 
Übergang teilt der bisherige dem folgenden Verantwortungs
träger seine Auffassung zum weiteren Verfahrensvorgang mit. •

Die Anklageschrift begrenzt in tatsächlicher Hinsicht (nach 
Handlung und Person) den Verfahrensgegenstand (§ 187 Abs. 1 
StPO). Über andere als in der Anklageschrift genannte Hand
lungen und Personen darf das Gericht nicht entscheiden. 
Nach der Anklageerhebung können von der Anklageschrift 
nicht erfaßte Handlungen desselben Angeklagten nur nach 
Erweiterung der Anklage gemäß § 237 StPO in das Verfahren 
einbezogen werden. Im Eröffnungsbeschluß darf sich das Ge
richt in dieser Hinsicht nur auf die Anklageschrift und deren 
eventuelle schriftliche Präzisierung'1 beziehen. Solche Präzi
sierung kommt in Frage, wenn die Anklage in tatsächlicher 
Hinsicht unklar ist und auch der Vergleich zwischen Anklage
tenor und wesentlichem Ermittlungsergebnis keine ausrei
chende Klarheit bringt. Diese Ausnahmesituation mindert 
nicht die tatsächlich begrenzende Wirkung der Anklage
schrift. Daraus ergibt sich die Forderung, in der Anklage
schrift sowohl alle Beschuldigten zu erfassen als auch ihre 
Handlungen entsprechend den Tatbestandsmerkmalen der 
verletzten Strafrechtsnorm(en) exakt-zu beschreiben. Nachläs
sigkeiten und Oberflächlichkeiten auf diesem Gebiet können 
zu dem Ergebnis führen, daß über einen Handlungskomplex 
nicht oder nicht zutreffend entschieden werden kann.

Die Anklageschrift ist für den Angeklagten das staatliche 
Dokument, in dem ihm Straftaten vorgehalten und damit 
seine Handlungen bewertet werden. Mit der Anklageschrift 
werden das Gericht, der Angeklagte und dessen Verteidiger 
darüber informiert, wie der Staatsanwalt die Sadie straf
rechtlich bewertet. In dieser Hinsicht hat die Anklageschrift 
zwar für das Gericht keine bindende Wirkung, sie ermöglicht 
es aber, die strafrechtlichen Ausgangspositionen des Staats
anwalts kennenzulernen. Diese Informationen über den An
klagegegenstand und seine strafrechtliche Bewertung sind 
auch für den Angeklagten und seinen Verteidiger, insbeson
dere für die Vorbereitung ihrer Verteidigungspositionen, 
wichtig.

Die Anklageschrift ist schließlich für den Staatsanwalt 
selbst Grundlage seiner Tätigkeit im gerichtlichen Verfahren. 
Dabei überprüft er im Laufe des Verfahrens ständig die An- 
klagepositionen, setzt sie zum Ergebnis der gerichtlichen Be
weisaufnahme ins Verhältnis und bereitet auf dieser Grund
lage sein Plädoyer vor.

Gliederung der Anklageschrift

Aus den Aufgaben der Anklageschrift ergeben sich Konse
quenzen für ihre Form und ihren Inhalt. Die Gliederung in 
Rubrum, Tenor, Beweismittel, wesentliches Ermittlungser
gebnis und Anträge hat sich bewährt, weil sie die Aufgaben 
der Anklageschrift in adäquate Formen und Strukturen um
setzt. Rubrum und Tenor begrenzen den Anklagegegenstand 
in tatsächlicher Hinsicht. Tenor, Beweismittel und wesent
liches Ermittlungsergebnis informieren das Gericht, den An
geklagten und' seinen Verteidiger. Mit. den Anträgen nimmt 
der Staatsanwalt auf den Fortgang des Verfahrens einen 
orientierenden Einfluß.

Diese traditionelle Gliederung der Anklageschrift sollte 
deshalb auch bei der StPO-Novellierung beibehalten werden. 
Das schließt nicht aus, über die Inhalte der einzelnen Struk

turelemente der Anklageschrift weiter nachzudenken. Die so
zialistischen Entwicklungsprozesse, so auch die des Staates 
und des Rechts, werfen neue Fragen auf und. verlangen auch 
neue Antworten. So ist es Aufgabe der Vervollkommnung des 
sozialistischen Rechts, der gesellschaftlichen Entwicklung ge
mäße Individualitätsformen zu reflektieren und in ihrem 
wirklichen Vollzug zu befördern.3- Diese Dialektik ist u. E. im 

, Strafverfahren — bis hin zur Anklageschrift — zu berücksich
tigen. Hierzu ergeben sich Fragen wie: Verbinden sich damit 
neue Bedingungen für erzieherische Wirkungen der Anklage
schrift? Ist die Anklageschrift individueller zu gestalten? Muß 
sie noch deutlicher als gegen den Angeklagten gerichteter 
Schuldvorwurf verstanden und gehandhabt werden?

Die Bearbeitung solcher Probleme der Individualisierung 
der Anklageschrift bleibt der weiteren strafprozessualen For
schung Vorbehalten. Die bisherigen Erfahrungen aus der Pra
xis der Strafverfolgung zwingen insbesondere zum Nachden
ken über Fragen, die sich aus den Zusammenhängen von All
seitigkeit und Tatbezug sowie Allseitigkeit, Konzentration 
und Beschleunigung des Verfahrens für die Anklageschrift 
ergeben. Ihre Darstellung kann und muß an frühere Arbeiten 
zur Anklageschrift anknüpfen.1’

Für die gegenwärtigen Anforderungen an die Gestaltung 
der Anklageschrift gilt, daß sie einerseits im Rahmen der 
bisher bewährten Gliederung den Mindestanforderungen des 
§ 155 StPO gerecht werden rpuß, andererseits sich aber kein 
Schema entwickeln läßt, das für jede Anklageschrift Gültig
keit haben kann. Flexible Anpassung an die jeweilige Straf
sache und zugleich das generelle Bestreben, die Anklageschrift 
rationell, auf das Wesentliche konzentriert, in klarer Sprache 
abzufassen7, sind die aktuellen Erfordernisse, die allerdings 
streng dem Rahmen des § 155 StPO unterzuordnen sind.

Rubrum

Das Rubrum leitet die Anklageschrift ein und steckt den per
sonalen Rahmen der Anklage ab. Als allgemeine Anforderung 
gilt, daß der (die) Angeklagte(n) durch persönliche Daten so 
eindeutig zu bestimmen ist (sind), daß Verwechslungen aus
geschlossen sind. Deshalb sind in jedem Rubrum folgende 
Angaben erforderlich: Name, Vorname, (Geburtsname, Künst
lername), Geburtstag, Geburtsort, Personenkennzahl, Wohn
anschrift, Familienstand (ggf. Anzahl der im Haushalt leben
den Kinder), Staatsbürgerschaft, Beruf und letzte Arbeits
stelle. Anzuführen sind Angaben über eventuelle Vorstrafen, 
zur Untersuchungshaft und zum Verteidiger. Sie sollen auf 
die Rückfall- und Haftproblematik aufmerksam machen und 
der Gewährleistung des Rechts auf Verteidigung dienen.

Bei der Anklage gegen mehrere Beschuldigte gilt der 
Grundsatz, daß die Reihenfolge der Benennung nach der In
tensität der Tatbeteiligung zu erfolgen hat (Mittäter — Anstif
ter — Gehilfe). Ist die Tatbeteiligung gleich oder liegt keine 
gegenseitige Tatbeteiligung vor, dann werden die Beschuldig
ten in alphabetischer Reihenfolge benannt.

Anstelle der Wohnanschrift wird nur dann der letzte Auf
enthaltsort angegeben, wenn sich der Beschuldigte zuletzt 
überwiegend außerhalb des Ortes seiner Wohnanschrift auf
gehalten hat. Bestehen Haupt- und Nebenwohnanschrift (z. B. 
bei Studenten), ist beides anzugeben. Bei Beschuldigten, die
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